An die
Autonome Provinz Bozen 
Amt für den Europäischen Sozialfonds (39.4)
Gerbergasse 69
39100 Bozen

- EIGENERKLÄRUNG DURC ZUR ÜBERPRÜFUNG DER GESELLSCHAFTER VON PERSONEN-ODER KAPITALGESELLSCHAFTEN
sowie DER FREIBERUFLER OHNE BERUFSRENTENKASSE -
betreffend selbstständige Arbeiter, welche in die vom NISF verwalteten Bereiche (Handwerker, Kaufleute, selbstständige landwirtschaftliche Arbeiter) eingeschrieben sind und selbst für die Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge sorgen müssen, bei denen die Steuernummer nicht mit jener des mittels telematischem DURC zu überprüfenden Unternehmens übereinstimmt sowie betreffend Freiberufler ohne Berufsrentenkasse, welche zur Einschreibung in die Sonderverwaltung („Gestione separata“) des NISF verpflichtet sind

Der/die Unterfertigte ___________________________ geboren in ______________________ (Gemeinde) __________________ (Prov.)   ________________ (Staat) am ____/____/______,
wohnhaft in Straße/Platz __________________________________   Nr.________   PLZ. _________   
Gemeinde ________________________________________________ Provinz _____________
Steuernummer   _______________________________________, als

Inhaber/in oder gesetzlicher/e Vertreter/in (oder dessen/deren Ersatz) der Personen- oder Kapitalgesellschaft:

Firmenbezeichnung _____________________________________________________________________
mit Rechtssitz in der Gemeinde ____________________________________   Prov._____________ 
Straße _______________________________   Nr. ______________   PLZ.______________
Tel.______________________   E-mail ________________________________________________
MwSt.-Nummer ___________________________   Steuernummer ________________________________

ERKLÄRT

gemäß Punkt 2.1, 2.2 und 2.3 des Rundschreibens des NISF, Nr. 126 vom 26. Juni 2015 (Vereinfachung im Bereich der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge DURC)

IN EIGENVERANTWORTUNG
	
und im Bewusstsein, :

dass gemäß Art. 76 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 2000, Falschaussagen und Urkundenfälschung strafrechtlich und gemäß den einschlägigen Sonderbestimmungen geahndet werden;  

dass gemäß Art. 75 desselben D.P.R. und gemäß Art. 2-bis des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993, der Erklärer die Vergünstigungen verliert, die er aufgrund eines eventuellen Verfahrens erlangt hat, welches auf eine Falscherklärung beruht;
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| (1) dass keine GESELLSCHAFTER selbst für die Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge sorgen
ODER
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| (2) dass folgende GESELLSCHAFTER selbst für die Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge sorgen zwecks Überprüfung der Rechtmäßigkeit beim NISF/INAIL:

	Zu- und Vorname
	Steuernummer
	in der Landwirtschaft tätig

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen8][bookmark: Kontrollkästchen9]ja |_|           nein |_|

	
	
	ja |_|           nein |_|

	
	
	ja |_|           nein |_|

	
	
	ja |_|           nein |_|

	
	
	ja |_|           nein |_|



[bookmark: Kontrollkästchen7]|_| (3) dass folgende Freiberufler zur Einschreibung in die Sonderverwaltung (“Gestione separata”) des NISF verplichtet sind, zwecks Überprüfung der Rechtmäßigkeit beim NISF/INAIL:

	Zu- und Vorname
	Steuernummer

	
	

	
	



Information gemäß Verordnung EU 2016/679 – Datenschutz
Sämtliche persönlichen Daten, welche in Ausübung des vorliegenden Verfahrens in den Besitz der Verwaltung gelangen, werden unter Einhaltung der Verordnung EU 2016/679, sowie der geltenden nationalen Bestimmungen zum Thema Datenschutz verarbeitet. Die vollständige Information zum Datenschutz ist auf der Website des Europäischen Sozialfonds unter folgendem Link http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/information-kommunikation.asp verfügbar.  
Nach Einsicht in die oben angeführte Mitteilung bezüglich des Datenschutzgesetzes, erlaubt der/die Unterfertigte der Verwaltung, die personenbezogenen Daten, welche in der vorliegenden Erklärung enthalten sind, zu verarbeiten.

Datum _________________                                       Unterschrift _________________________________

Die vorliegende Eigenerklärung hat eine Gültigkeit von 120 Tagen ab Ausstellungsdatum.
Diese Erklärung ist entweder durch eine digitale Unterschrift des Unterfertigten zu unterzeichnen, oder,die Unterschrift muss gemäß den geltenden Rechtsvorschriften mit einer beiliegenden Kopie des Ausweises des Unterfertigten beglaubigt werden..
